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Anordnung
zur Ergänzung des Statuts des Zentralinstituts 

für Bibliothekswesen.
Vom 15. August 1955

Das Statut des Zentralinstituts für Bibliothekswesen 
vom 19. August 1954 (ZB1. S. 419) wird wie folgt er
gänzt:

I.
Anschließend an den § 7 wird der folgende § 7 a ein

gefügt:
„ § 7 a

Das Zentralinstitut für Bibliothekswesen ist Haus
haltsorganisation. Seine Mittel werden im Haushalt 
des Ministeriums für Kultur bereitgestellt. Mittel 
für genehmigte Investitionen werden im Rahmen 
des Investitionsplanes des Ministeriums für Kul
tur zur Verfügung gestellt.“

II.
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 

1955 in Kraft.
Berlin, den 15. August 1955

Ministerium für Kultur
I. V.: A p e l t  
Staatssekretär

Anweisung
über die Abwicklung des Betriebsfonds in der 

volkseigenen Wirtschaft.

Vom 18. August 1955

In der Verordnung vom 20. Januar 1955 zur Durch
führung des Investitionsplanes und des Generalrepara
turplanes sowie der Lizenzen (GBl. I S. 77) ist eine 
dem § 6 der vorjährigen Anordnung vom 15. Februar 
1954 zur Durchführung des Investitionsplanes und des 
Generalreparaturplanes — sowie Lizenzen — (GBl. 
S. 184, Ber. 360) entsprechende Bestimmung über die 
Bildung eines Betriebsfonds nicht mehr enthalten.

Durch die Verordnung vom 6. Januar 1955 über die 
Verwendung der Amortisationen in den Betrieben der 
volkseigenen Wirtschaft (GBl. I S. 21) werden die ge
planten und erwirtschafteten Amortisationen restlos 
aufgeteilt.

Darüber hinaus sind die für den Arbeitsschutz er
forderlichen Mittel im Jahre 1955 in den Kosten ge
plant oder im Investitionsplan aufgenommen worden.

Für das Jahr 1955 wird deshalb, auch für die Betriebe 
der örtlichen Wirtschaft, folgendes angewiesen:

1. Im Jahre 1955 sind dem Betriebsfonds keine Mittel 
mehr zuzuführen.


